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Die Bestimmungen über den Unterhalt

Der FGB-Entwurf regelt die Unterhaltsansprüche der 
Kinder und des unterhaltsbedürftigen Ehegatten bei 
bestehender Ehe, die Unterhaltsansprüche des geschie
denen Ehegatten, die Unterhaltsansprüche von Kin
dern aus geschiedener Ehe und von Kindern, deren 
Eltern nicht miteinander verheiratet waren, sowie die 
Unterhaltsansprüche gegen andere nahe Verwandte. 
Der Unterhaltsanspruch ist kein vermögensrechtlicher
— also zivilrechtlicher —, sondern ein familienrecht
licher Anspruch. Das Zivilrecht findet auf ihn nur 
Anwendung, wenn das ausdrücklich bestimmt ist, wie 
z. B. bei der Verjährung (§ 111). Der Entwurf konnte 
deshalb darauf verzichten, Selbstverständlichkeiten ge
setzlich festzulegen, z. B. das Erlöschen des Unter
haltsanspruchs mit dem Tode des Berechtigten oder 
des Verpflichteten.

Der Unterhalt zwischen getrennt lebenden Ehegatten
Der FGB-Entwurf geht von der Erkenntnis aus, daß 
bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Haushalt füh
ren, nicht von gegenseitiger Unterhaltsleistung gespro
chen werden kann1. Er unterscheidet konsequent zwi
schen den Aufwendungen, die für die in einem ge
meinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder
— einschließlich der Kinder — gemacht werden (§§ 12 
Abs. 1 bis 3 und 46 Abs. 1 Satz 2) und den Unterhalts
zahlungen (§ 12 Abs. 4). Der Unterhalt richtet sich in 
jedem Fall nach den Verhältnissen, die bei einer voll
ständigen Familie bestehen. Er umfaßt nicht nur die 
Sicherung der materiellen Lebensbedürfnisse, sondern 
auch die Kosten einer Berufsausbildung, die Befriedi
gung kultureller Bedürfnisse, die Kosten eines not
wendigen Prozesses usw. — kurzum alles, was auch 
in der Familie aufgebracht werden würde.
Bei bestehender Ehe kann es deshalb nur dann zu 
Unterhaltsansprüchen kommen, wenn die Ehegatten 
ständig getrennt leben,, weil einer oder beide nicht 
mehr gewillt sind, die Ehe fortzusetzen, und sie des
halb auch keinen gemeinsamen Haushalt führen (§§ 12 
Abs. 4 und 17 Abs. 1). Eine auf beruflichen oder ande
ren Gründen beruhende vorübergehende Trennung der 
Ehegatten löst hingegen keine Unterhaltsansprüche 
aus (§ 12 Abs. 1 Satz 2).
Der FGB-Entwurf geht von dem Grundsatz aus, daß 
auch die Unterhaltsregelungen auf die Festigung von 
Ehe und Familie hinwirken. Deshalb verfolgt die Re
gelung der Unterhaltsbeziehungen auch bei ständig 
getrennt lebenden Ehegatten das Ziel, die materiellen 
Lebensverhältnisse des unterhaltsberechtigten Ehe
gatten so zu gestalten, als führten die Eheleute einen 
gemeinsamen Haushalt (§ 17 Abs. 1). Allerdings kann 
dieses Prinzip nur insoweit gelten, als der Verpflich
tete zu den dafür notwendigen Unterhaltsleistungen in 
der Lage ist (§17 Abs. 3).
§ 18 Abs. 2 sichert dem Unterhaltsberechtigten auch 
dann eine Berufsausbildung, wenn er an sich in der 
Lage wäre, durch Wahrnehmung der vorhandenen 
Arbeitsmöglichkeiten ohne Berufsausbildung einen an
gemessenen Verdienst zu erzielen. Im übrigen orien
tiert § 17 Abs. 2 auch den bis zur Trennung nicht be
rufstätig gewesenen Ehegatten darauf, nach Möglich
keit einer Arbeit nachzugehen. Damit wird verhin
dert, daß ein Ehegatte allein aus der Tatsache des Be
stehens der Ehe einen Anspruch auf ein arbeitsloses 
Einkommen herleitet. Zugleich wird aber gesichert, daß 
sich niemand durch ein gegen die Fortsetzung der

1 Vgl. dazu den Beitrag von Göldner ln diesem Heit.
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ehelichen Gemeinschaft gerichtetes Verhalten von 
allen Verpflichtungen befreien kann. Insbesondere darf 
der von ihrem Manne verlassenen, jahrzehntelang nur 
im Haushalt tätig gewesenen Frau keine Verschlechte
rung ihres bisherigen Lebensstandards zugemutet wer
den. Auf der gleichen Linie liegt die Bestimmung, 
nach der gegebenenfalls ein Zuschuß zum Arbeitsein
kommen des Berechtigten gezahlt werden muß, wenn 
dieses nicht ausreicht, die wirtschaftlichen Verhält
nisse, die vor der Trennung bestanden, aufrechtzu
erhalten (§ 17 Abs. 3).
Grundsätzlich ist nach den sozialistischen Moralauf
fassungen das ständige Getrenntleben von Eheleuten 
zu mißbilligen. Deshalb legt der Entwurf fest, daß 
derjenige Ehegatte, der mit der Trennung gegen seine 
ehelichen Pflichten schwer verstößt oder dem anderen 
Anlaß zur Trennung gibt, Unterhalt nicht beanspru
chen kann (§ 18 Abs. 1). Der Unterhalt wird auch für 
den Fall versagt, daß der seine Pflichten verletzende 
Ehegatte eigenes Einkommen nicht erzielen kann. Da
mit zwingt ihn das Gesetz unmittelbar, sein Verhalten 
zu ändern und den Forderungen der sozialistischen 
Moral zu entsprechen. Ein leichter Verstoß des unter
haltsberechtigten Ehepartners gegen eheliche Pflichten 
berechtigt den unterhaltspflichtigen Ehepartner jedoch 
nicht, dem anderen den Unterhalt zu verweigern2. 
Nach der Trennung der Ehegatten kann der Unter
haltsbedürftige, sofern er durch die Hilfe von Ver
wandten, anderen Bürgern oder durch die staatliche 
Sozialfürsorge unterhalten wird, zunächst alles tun, 
um die vorhandenen Differenzen in der Ehe auszu
räumen, ohne durch Unterhaltsforderungen neue Span
nungen zu schaffen. Da der Unterhaltsanspruch mit 
dem Eintritt seiner Voraussetzung entsteht (§ 17 Abs. 2 
Satz 2), geht er nicht dadurch verloren, daß er nicht 
sofort geltend gemacht wird. § 20 Abs. 2, der die For
derung von Rückständen in der Regel nur für ein 
Jahr zuläßt, verhindert jedoch, daß sich daraus hohe 
Rückstände für den Verpflichteten ergeben und seine 
Arbeitsfreude nachteilig beeinflussen. § 21 Abs. 2 
räumt jedem, der den Unterhaltsbedürftigen an Stelle 
seines Ehegatten unterstützt, in Höhe der Unterstüt
zung — jedoch nicht über den ursprünglichen Unter
haltsanspruch hinausgehend — einen Ersatzanspruch 
gegen den Verpflichteten ein. Die Regelung geht da
mit weiter als § 1607 BGB, der nur unterhaltspflichti
gen Verwandten einen solchen Forderungsübergang 
einräumte.
In erster Linie sind die Ehegatten zur gegenseitigen 
Unterhaltsleistung verpflichtet (§ 86). Der Anspruch 
des Ehegatten steht dem der Kinder gleich (§ 87 Abs. 2) 
und geht dem aller übrigen Verwandten vor. Nur 
dann, wenn der Ehegatte die Bedürfnisse nicht decken 
kann oder die Rechtsverfolgung gegen ihn erheblich 
erschwert ist, kann der Unterhaltsbedürftige An
sprüche gegen Verwandte geltend machen.
Die Abänderung oder Aufhebung bereits gerichtlich 
oder vertraglich festgelegter Unterhaltsverpflichtungen 
für den Fall einer Änderung ihrer Voraussetzungen 
oder anderer maßgeblicher Umstände wird durch § 22 
geregelt. Diese Bestimmung erleichtert das Zustande
kommen einer gütlichen Einigung zwischen den Be
teiligten, weil als Zeitpunkt der Abänderung nicht 
— wie in § 323 ZPO — die Erhebung der Klage, son
dern die Aufforderung des Verpflichteten oder die
2 Die Spezialvorschrift des § 83 Abs. 2 Uber die Bemessung des 
Untei'haits zwischen Verwandten ist auf den Unterhalt zwischen 
Ehegatten nicht anzuwenden.


